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1.1 Anlass und Gegenstand des Wettbewerbs

Gegenstand des nichtoffenen freiraumplanerischen Realisie-

rungswettbewerb ist die klimaangepasste, barrierearme Weite-

rentwicklung (Barfüßerstraße) bzw. Neugestaltung (Wetter-

gasse, Barfüßer „Tor“ und Schuhmarkt) zentraler Straßen- und 

Platzbereiche der historischen Marburger Oberstadt. 

Mit ihren verwinkelten Gassen, den prägnanten historischen 

Bauten und ihrer topografischen Lage ist die Marburger Ober-

stadt ein einzigartiges Ensemble, das sowohl für Bewohne-

rinnen, Gewerbetreibenden als auch Besucher*innen identi-

tätsstiftend ist und wichtige Funktionen des Zusammenlebens 

und Daseinsvorsorge beherbergt. Die zentrale Achse durch die 

Oberstadt – von der Wettergasse über die Barfüßerstraße bis 

zum Barfüßer Tor – bildet das Rückgrat dieser historisch 

gewachsenen Stadtstruktur. Als Haupterschließung, Einkaufs-

straße, Stadtplatz und historisches Entree vereint sie vielfältige 

Funktionen: Einkaufen, Flanieren, Verweilen, Begegnen, Veran-

stalten - und ist deshalb von hoher Bedeutung für die städti-

sche Klimaanpassung und Barrierefreiheit.

Die Wettergasse als historische Hauptachse und Einkaufs-

straße ist einer der belebtesten Räume der Oberstadt. Als 

schmale, dicht bebaute und durch Fußgänger*innen und 

LieferLieferverkehre stark frequentierte Einkaufsstraße weist sie 

heute jedoch nur eingeschränktes Entwicklungspotenzial im 

Sinne klimagerechter Freiraumgestaltung auf. Gleichzeitig 

stellen historische Elemente wie der ehemalige Brunnen und 

die Lage an der städtischen Wasserscheide wichtige Bezugs-

punkte dar, um neue gestalterische und funktionale Qualitäten 

zu entwickeln.

Das Barfüßer Tor markiert den historischen westlichen 

Eingang zur Oberstadt. Hier weitet sich der Straßenraum zu 

einem Übergangsbereich, der weit mehr Potential besitzt als 

die aktuelle Gestaltung als funktionaler Verkehrsraum. Es bietet 

sich die Chance, aus einem stadträumlich wenig gefassten 

Zwischenraum einen eigenständigen Platzbereich zu entwi-

ckeln, der Aufenthaltsqualitäten schafft, gestalterisch an 

bestehende Oberstadtbereiche anknüpft und dabei zugleich 

Anforderungen wie Busverkehr, Anlieferung und Barrierefrei-

heit berücksichtigt. Durch qualifizierte Baumpflanzungen, 

Entsiegelung und differenzierte Belagsstrukturen soll hier ein 

Raum mit neuer Aufenthaltsqualität und klimaresilienter Frei-

raumgestaltung entstehen.

Zwischen Barfüßer Tor und Wettergasse bilden Barfüßer- und 

Marktstraße mit dem zentralen Marktplatz sind das Herz der 

Marburger Oberstadt. Die im Zuge der Stadtsanierung der 80er 

und 90er Jahre erfolgte Neugestaltung dieser Bereiche soll nur 

partiell behutsam weiterentwickelt werden und bildet in 

Struktur- und Materialität einen wichtigen Orietierungsrahmen 

für den Neugestaltung der anderen Bereiche.  Ziel ist hier die 

barriereärmere Gestaltung, der Umgang mit Regenwasser, die 

Integration neuer Begrünungsmaßnahmen und eine funktio-

nale wie gestalterische Weiterentwicklung der Stadtmöblie-

rung und Beleuchtung.

Der Schuhmarkt, einst auch als Friedhof genutzt, bietet heute 

im engen Raum der Oberstadt eine der wenigen räumlichen 

Aufweitungen. Damit besitzt er großes Potenzial, um als 

Aufenthaltsraum für die Anwohner*innen gestärkt und klima-

gerecht weiterentwickelt zu werden. 

Die gesamte Oberstadt ist im Sinne der Hitzevorsorge ein hoch 

belasteter Raum, wie das Klimaanpassungskonzept Marburg 

2023 ermittelt hat. Die unmittelbare Verbindung zu internen 

Grünräumen und die beabsichtigte Integration von Retentions-

anlagen birgt in Summe gewisses Potenzial für Maßnahmen 

zur notwendigen Anpassung des Quartiers an den Klima-

wandel. Die topographischen Gegebenheiten sorgen bei 

Starkregen zur ungebremsten Ableitung der Niederschläge in 

Richtung Barfüßerstraße und den südlich an-grenzenden 

Bereichen, was zu Überschwemmungen unterhalb der Ober-

stadt führt. 

Ziel des Wettbewerbs ist es, die Hauptachsen der Marburger 

Oberstadt als zusammenhängenden Stadtraum einheitlich, 

klimagerecht und barrierearm zu gestalten. Dabei sollen 

vorhandene Qualitäten aufgenommen und weiterentwickelt, 

bestehende funktionale Anforderungen integriert und neue 

Gestaltungsspielräume genutzt werden. Die Neugestaltung 

versteht sich als modellhafte Maßnahme im Sinne der 

Klimaanpassung und soll auch für künftige Freiraumprojekte in 

der Oberstadt richtungsweisend sein. Das Wettbewerbsgebiet 

soll als durchgängiger, lebendiger und resilienter Stadtraum 

mit hoher Aufenthaltsqualität und gestalterischer Qualität 

erlebt werden – ohne dabei die Eigenheiten und historischen 

Besonderheiten der einzelnen Teilbereiche zu verlieren.

TEIL 1 - ANLASS UND ZIEL



Teil 1 - Anlass und Ziel 7

Die Stadt Marburg lädt mit diesem Wettbewerb dazu ein, die 

historische Mitte zukunftsorientiert weiterzudenken. Die Beauf-

tragung soll mindestens die Leistungsphasen 2 bis 5 Objekt-

planung Freianlagen gemäß § 39 Abs. 3 HOAI für die ersten 

Teilbereiche Wettergasse und Barfüßer Tor umfassen. Die 

Realisierung für die beiden ersten Teilbereiche ist für 2027 – 

2029 vorgesehen. Die weiteren Teilbereiche voraussichtlich ab 

2029. 

1. Teilraum Wettergasse und 
Neustadt - Neugestaltung 

4. Teilraum Schuhmarkt - 
Neugestaltung 

2. Teilraum Barfüßer „Tor“ bis 
Kugelgasse - Neugestaltung 

3. Teilraum Barfüßerstraße -  
Barrierearme Weiterentwicklung

Abb. 1: Wettbewerbsgebiet und Teilräume
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TEIL 2 - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

2.1 Anwendung und Anerkennung VgV und RPW 

Die Vergabe des Dienstleistungsauftrags erfolgt in einem 

Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Planungswettbe-

werb gemäß VgV.

Der Durchführung des Wettbewerbs liegt die RPW 2013 in der 

vom BMVBS am 31.01.2013 herausgegebenen Fassung 

zugrunde. 

An der Vorbereitung dieses Wettbewerbs hat die Architekten- 

und Stadtplanerkammer Hessen beratend mitgewirkt. Die 

Auslobung wurde dort registriert unter der Nummer Nr. XX/XXX 

RPW 2013. 

Ausloberin und Teilnehmende sowie alle am Verfahren Betei-

ligten erkennen den Inhalt dieser Auslobung als verbindlich 

an.

2.2 Wettbewerbsart und -verfahren

Der Wettbewerb wird ausgelobt als nicht offener Realisie-

rungswettbewerb (RPW 2013) mit vorangeschaltetem Teilnah-

mewettbewerb für Landschaftsarchitektur / Freiraumgestal-

tung.

Die Wettbewerbsbeiträge bleiben bis zum Abschluss des 

Verfahrens nach der Entscheidung des Preisgerichts anonym.

Die Bewerbungs- und Wettbewerbssprache ist Deutsch.

Der Wettbewerb wurde am 22.10.25 digital über die Vergabe-

plattform dtvp.de im Amtsblatt der Europäischen Union 

bekanntgemacht (Absendung der Bekanntmachung).

Die Auslobung wurde am 15.12.25 auf dem Vergabeportal 

dtvp.de an die Teilnehmenden verteilt.  

2.3 Wettbewerbsbeteiligte

Ausloberin / Bauherrin

Magistrat der Universitätsstadt Marburg

Fachbereich 61 – Stadtplanung und Denkmalschutz

Barfüßerstraße 11

35037 Marburg 

NUTS-Code: DE724 Marburg-Biedenkopf

Verfahrensbetreuung

UmbauStadt PartGmbB

Eislebener Straße 6

10789 Berlin 

E-Mail: marburg-wettbewerb@umbaustadt.de

Ansprechpartner

Dr.-Ing. Lars Bölling, Architekt und Stadtplaner (UmbauStadt)

Luisa Scharninghausen, M.Sc. Stadt- und Regionalplanung 

(UmbauStadt)

Wettbewerbsteilnehmer*innen

Teilnahmeberechtigt sind in den EWR-/WTO-/GPA-Staaten an-

sässige natürliche Personen, die gemäß Rechtsvorschrift ihres 

Heimatstaates zur Führung der Berufsbezeichnung Land-

schaftsarchitekt*in befugt sind. Ist die Berufsbezeichnung im 

jeweiligen Heimatstaat nicht gesetzlich geregelt, so erfüllt die 

fachliche Anforderung, wer ein Diplom, Prüfungszeugnis oder 

einen sonstigen Befähigungsnachweis besitzt, dessen Aner-

kennung der Richtlinie 2013/55/EU vom 20.11.2013 ent-

spricht.

Juristische Personen sind teilnahmeberechtigt, sofern deren 

satzungsgemäßer Geschäftszweck auf Planungsleistungen 

ausgerichtet ist, die der Wettbewerbsaufgabe entsprechen und 

für die Wettbewerbsteilnahme ein verantwortlicher Berufsan-

gehöriger benannt ist, der in seiner Person die Teilnahmevor-

aussetzungen erfüllt, welche an die natürlichen Personen ge-

stellt werden. 

Zur Teilnahme am Wettbewerb wurden insgesamt 12 Pla-

nungsteams gemäß der in der Ankündigung genannten Aus-

wahlkriterien eingeladen. 4 Planungsteams wurden vorab aus-

gewählt:  

• bbz Landschaftsarchitekten, Berlin

• TERRA.NOVA, Landschaftsarchitekt @ Stadtplaner, Mün-

chen

• Greenbox Landschaftsarchitekten Partnerschaftsgesell-

schaft mbB, Köln

• Studio Polymorph, Berlin

8 weitere Teilnehmende wurden im Rahmen eines Teilnahme-
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wettbewerbs auf Grundlage der Bekanntmachung vom 

22.10.25 ermittelt:

• NN

• NN

• NN

• NN

• NN

• NN

• NN

• NN

Die eingeladenen Büros haben ihre Teilnahme erklärt. Die Teil-

nehmenden haben ihre Teilnahmeberechtigung eigenverant-

wortlich zu prüfen. Sie geben eine Verfassererklärung gem. 

Anlage 1 der Auslobung ab. Liegen in der Person eines Teil-

nehmenden Gründe vor, die in § 4 Abs. 2 RPW aufgeführt sind, 

ist eine Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen. 

Preisgericht, Sachverständige und Vorprüfung

Das Preisgericht wurde in folgender Zusammensetzung gebil-

det und vor der endgültigen Abfassung der Auslobung gehört. 

Das Preisgericht tagt am 10.06.2026 in einer nicht öffentlicher 

Sitzung. Gäste können vom Preisgericht durch einen einstim-

migen Beschluss zugelassen werden.

Fachpreisrichter*innen

• Axel Lohrer (Lohrer-Hochrein GmbH)

• Till Rehwaldt (Rehwaldt Landschaftsarchitekten)

• Franziska Schieferdecker (Schieferdecker Landschaftsar-

chitekten, Dresden) 

• Marcus Hamberger (Freiraumpioniere Weimar)

Ständig anwesender stellvertretender Fachpreisrichter

• Maren Krebs (Freiraumpioniere Weimar)

Stellvertretende Fachpreisrichter*innen

• Sebastian Pietzsch (Station C23, Leipzig)

Sachpreisrichter*innen

• Dr. Michael Kopatz (Stadtbaurat)

• Manuela Klug (Fachdienstleitung Stadtplanung)

• Sandra Laaz (Bürgerschaftsvertretung)

Ständig anwesender stellvertretender Sachpreisrichter

• Karsten Dittmar (Bauamtsleiter Stadt Marburg)

Stellvertretende Sachpreisrichter*innen

• Bernd Kintscher (Stadtplanung und Denkmalschutz)

Sachverständige Berater*innen

• Markus Klöck (Fachdienst 61 – Stadtplanung und Denk-

malschutz)

• Jörg Bauscher (Fachdienst 66 – Tiefbau)

• Karsten Christian (in Vertretung Frau Meggers) (Fach-

dienstleitung 67 – Stadtgrün)

• Nadine Kümmel/ Jan Röllmann (Oberstadtbüro/ Stadt-

marketing)

• Markus Scholz (Stadtwerke Marburg)

Weitere geladene Vertreter*innen der Stadt (unbegrenzt) 

Die Vorprüfung erfolgt gemäß Anlage zu den RPW 2013 durch 

UmbauStadt PartGmbB.
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2.4 Wettbewerbssumme 

Die Ausloberin stellt als Wettbewerbssumme insgesamt 

78.000 EUR netto zur Verfügung. Die Summe setzt sich aus 

einem Bearbeitungshonorar von 24.000 EUR netto (2.000 EUR 

je Teilnehmer x 12 Teilnehmer) und aus dem Preisgeld in Höhe 

von 54.000 EUR netto zusammen.

Es werden voraussichtlich drei Preise vergeben.

1. Preis – 27.000 EUR

2. Preis – 16.200 EUR

3. Preis – 10.800 EUR

Das Preisgericht ist berechtigt, durch einstimmigen Beschluss 

eine andere Verteilung der Preise und Preissumme vorzuneh-

men. Die Gesamtsumme kommt dabei immer zur Ausschüt-

tung.

Sofern mit Preisen ausgezeichnete Wettbewerbsteilnehmende 

Mehrwertsteuer abführen, wird diese ihnen anteilig zusätzlich 

vergütet.

Im Falle einer weiteren Bearbeitung werden die durch den 

Wettbewerb bereits erbrachten Leistungen des Preisträgers bis 

zur Höhe des zuerkannten Preises nicht erneut vergütet, wenn 

und soweit der Wettbewerbsentwurf in seinen wesentlichen 

Teilen unverändert der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt 

wird (§ 8 Abs. 2 RPW 2013).

Kosten für die Bewerbung und Bearbeitung werden nicht er-

stattet. 

2.5 Wettbewerbsunterlagen

Die Wettbewerbsunterlagen sind ab dem Tag des Starts der 

Bearbeitungsphase als Download unter https://dtvp.de 

A308- I: Marburg Hauptwege Oberstadt | Bearbeitungs-

phase - Vergabeunterlagen erhältlich: 

Folgende Unterlagen werden den Teilnehmenden zur Verfü-

gung gestellt:

1 Auszug aus der digitalen Flurkarte (PDF, DWG) 

2 Luftbild/Orthofoto

3 Fotodokumentation

4 Leitungswegekarte 

5 Auszug aus dem FNP 

6 Übersichtsplan zum Wettbewerbsgebiet 

7 ISEK 2021

8 Dokumentation Beteiligungsprozess zum Wettbwerbsver-

fahren

9 Gesamtstädtisches Klimaanpassungskonzept Marburg 

10 Technische Vorgaben zur Klimaanpassung Marburg Ober-

stadt (bgmr)

11 Gestaltungsvorgaben Oberstadt 

12 Archäologische Fundstellen

13 Vordruck Flächenberechnung (PDF / EXCEL)

14 Vordruck Erklärung über Teilnahmeberechtigung / Verfas-

sererklärung (auch Anlage des Auslobungsdokuments)

Alle bereitgestellten Wettbewerbsunterlagen werden aus-

schließlich zur Bearbeitung des Wettbewerbs zur Verfügung 

gestellt. Die Teilnehmenden versichern, die Daten ausschließ-

lich hierfür zu verwenden. Eine Weiterverarbeitung und Weiter-

verwendung der Unterlagen für andere, nicht beauftragte Pla-

nungsaufgaben, ist unzulässig. Nach Abschluss und 

Beendigung der Arbeiten müssen die Teilnehmenden die über-

gebenen Daten auf allen elektronischen Speichermedien lö-

schen.

2.6 Wettbewerbsleistungen und Kennzeichnungen 

Jedes teilnehmende Büro darf nur einen Entwurf einreichen. 

Varianten, auch die Abwandlung von Entwurfsteilen unter Bei-

behaltung der Gesamtlösung, sind nicht zulässig. Nicht ver-

langte Leistungen werden von der Beurteilung ausgeschlos-

sen. Von den teilnehmenden Büros werden folgende 

Wettbewerbsleistungen verlangt: 
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Abgabeumfang

• Lageplan M 1:500 (genordet) Darstellung des Gesamt-

konzeptes für die Neugestaltung mit Dachaufsichten und 

Aussagen zu:

- Stadträumliche Einbindung 

- Hauptwegeverbindungen und Verknüpfungen sowie 

überörtliche Hauptwegeverbindungen und Verknüp-

fungen (Anschlussbereiche ins Stadtgefüge)

- Der vorhandenen Bebauung

- Nachhaltigkeit und ökologische Zielsetzung

- Gliederung und Nutzung der Freiflächen auf dem 

Wettbewerbsgebiet

- Oberflächengestaltung (schematisch)

- weitere Gestaltungselemente (schematisch)

• Erläuternde Grafiken ohne Maßstab zu:

- Idee / Herleitung des Konzeptes

- Städtebauliche und freiraumplanerische Einbindung

- Schematische Darstellung der Nutzungszonen (z.B. 

Bewegungsraum, Aufenthaltsraum, konkrete Nut-

zungsmöglichkeiten/-zuweisungen etc.)

- Begrünung und Wasserführung, Regenrückhaltung, 

regenwassermanagement 

- ggf. weitere erläuternde Grafiken mit individuellen 

Themen (z.B. Pflanz-/Möblierungs-/Baumkonzept, 

Blickbeziehungen etc.) 

• Entwurfsplan M 1:200 (genordet) Vier vertiefende 

Darstellungen des Entwurfs in Ausschnitten der 

Wettergasse im Bereich der Wasserscheide, im 

Ausschnitt des Barfüßer Tors bis zur Kugelgasse, 

der Barfüßerstraße auf Höhe des Heumarkts sowie 

des Schuhmarkts

- Gliederung und Nutzung der Freiflächen auf dem 

Wettbewerbsgebiet

- Freiflächengestaltung und Oberflächengestaltung 

(Darstellung der Pflasterung / Oberflächengestal-

tung).

- Begrünung, Bepflanzung, Maßnahmen zur 

Schwammstadt

- Wegebefestigung und Aufenthaltsflächen 

- Stadtmöblierung

- Erschließung / Ruhender Verkehr / Fahrradstellplät-

ze / Barrierefreiheit 

- ggf. weitere Gestaltungselemente

• 3x exemplarische Ausschnitte M1:50 in Aufsicht 

und Schnittansicht zur Darstellung charakteristischer 

Situationen mit Aussagen zu Materialität, Oberflächenge-

staltung, bautechnischen Funktionen, Begrünung/ ggf. 

Wasserelementen, Gestaltungs-, Beleuchtungs-, Aus-

stattungs-, Sitz-, und Spielelementen im Bereich der 

Wettergasse (vorgegebener Ausschnitt im Bereich 

der Wasserscheide), je eine frei wählbare Situation 

im Bereich des Barfüßer Tors sowie des Schuh-

markts

• Visualisierung / Perspektive: Drei charakteristische 

perspektivische Darstellungen (mind. eine in Aughöhe) 

mit räumlich atmosphärischen Aussagen zur Wettergas-

se, zum Barfüßer Tor und zum Schuhmarkt (max. Größe 

A3), zusätzliche Schaubilder werden abgedeckt.

• Klimakonzept Vertiefende Erläuterungen und Darstel-

lungen im frei wählbaren Maßstab zu Maßnahmen der 

Klimaanpassung und im Sinne der Schwammstadt, z.B. 

Regenrückhaltung, Schattenbildung etc., Regenwasser-

management

Organisatorische Unterlagen

• Verfassererklärung (Nr.15 der Wettbewerbsunterlagen) 

in neutralem, undurchsichtigem, verschlossenem und 

mit der Kennzahl versehenem Umschlag.

• Digitale Daten aller Planzeichnungen und Abbildun-

gen im Format DWG oder DXF und PDF oder JPG auf ei-

nem geeigneten Datenträger für die Vorprüfung. Beim 

Speichern der Daten ist auf Anonymität zu achten. Hin-

weise auf die Ersteller*innen sind aus den Dateiinforma-

tionen zu entfernen. Die Daten werden nach erfolgter Vor-

prüfung gelöscht. 

• Für die Dokumentation (Vorprüfbericht, Dokumentati-

on, Veröffentlichung der Ergebnisse o.ä.) sind die Pläne 

(als Gesamtlayout und als Einzelgrafiken) als DWG und 

PDF oder JPG mit 300 dpi Auflösung abzugeben.

• Berechnung der Flächen- und Mengenwerte, Aussa-

gen zu Materialitäten in der vorgegebenen Tabelle (siehe 

Nr. 15 der Wettbewerbsunterlagen) 
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• Erläuterungsbericht: max. zwei DIN A4 Seiten, Be-

schreibung der Entwurfsidee und Aussagen z.B. zur Ge-

staltung und Funktion, zum stadtklimatischen Ansatz, zur 

Material- und Pflanzenverwendung, Klimakonzept, Wege-

konzept, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit (Word-Datei). 

Der Erläuterungstext ist auch auf den Plänen zu überneh-

men.

Vorgabe zu den Unterlagen

Die Präsentationspläne sind gerollt einzureichen. Farbige Dar-

stellungen sind erlaubt. Für die einzelnen Blätter wird einheit-

lich das Format DIN A0 hoch vorgeschrieben. Es sind vier Blät-

ter pro Wettbewerbsbeitrag abzugeben.

• 1 Satz Präsentationspläne

• 1 Satz Vorprüfpläne

Kennzeichnung

Alle Wettbewerbsleistungen sind rechts oben mit einer Kenn-

zahl aus sechs verschiedenen arabischen Ziffern (insgesamt 1 

cm hoch, 6 cm breit) zu versehen und dürfen keine Hinweise 

auf die Verfassenden enthalten.

2.7 Termine

Ausgabe der Auslobung

15.12.2025 

Rückfragen zum Kolloquium

Rückfragen können bis zum 12.01.2026 über die Vergabe-

plattform DTVP an das Büro UmbauStadt gerichtet werden. 

Diese werden im Rahmen des Kolloquiums am 20.01.2026 

beantwortet. Ein Protokoll des Kolloquiums wird im Nachgang 

im Projektraum von DTVP an alle Teilnehmenden versendet. Im 

Rahmen des Kolloquiums besteht außerdem die Möglichkeit, 

das Areal des Wettbewerbs selbstständig zu besichtigen. Es 

wird empfohlen, von dieser Gelegenheit Gebrauch zu machen.

Einlieferung Wettbewerbsunterlagen

10.04.2026, 23:59 Uhr

An dem Tag muss die Wettbewerbsarbeit beim betreuenden 

Büro eingereicht sein. Entweder wird der Entwurf bis 17:00 Uhr 

bei

UmbauStadt PartGmbB

Eislebener Straße 6

10789 Berlin 

unter dem Stichwort "Wettbewerb Hauptwege Oberstadt 

Marburg" und der gewählten sechsstelligen Kennzahl ab-

geliefert oder er wird an die gleiche Postadresse aufgegeben. 

Als Zeitpunkt der Einlieferung gilt: 

• die auf der Empfangsbestätigung vermerkte Datums- und 

Zeiteingabe, wenn die Arbeit persönlich abgegeben wird,

• das auf dem Einlieferungsschein angegebene Datum, un-

abhängig von der Uhrzeit, wenn die Arbeit bei der Post 

oder einem anderen Transportunternehmen aufgegeben 

wird. Wir weisen darauf hin, dass nach Ziffer 2 Anlage V 

RPW 2013 die Teilnehmenden dafür Sorge zu tragen ha-

ben, dass sie den Nachweis über die rechtzeitige Einlie-

ferung führen können. 

Wenn die Arbeit bei der Post oder einem anderen Transportun-

ternehmen aufgegeben wird, muss um die Anonymität zu ge-

währleisten als Absender ebenfalls 

UmbauStadt PartGmbB 

Eislebener Straße 6

10789 Berlin

angegeben werden.

2.8 Zulassungen der Arbeiten

Zur Beurteilung zugelassen werden alle Arbeiten, die den for-

malen Bedingungen der Auslobung entsprechen, in wesentli-

chen Teilen dem geforderten Leistungsumfang entsprechen, 

termingerecht eingegangen sind und keinen Verstoß gegen 

den Grundsatz der Anonymität erkennen lassen. Jedes der ge-

nannten Kriterien muss zwingend erfüllt sein. Das Preisgericht 

kann Wettbewerbsarbeiten, die gegen die genannten Kriterien 

verstoßen, von Anfang an aus dem Verfahren ausschließen. 

Darüber hinaus bestehen keine bindenden inhaltlichen Vorga-

ben der Ausloberin. Über die Zulassung entscheidet das Preis-

gericht; die Entscheidungen, insbesondere über den Aus-

schluss von Arbeiten, werden protokolliert. Die 

Wettbewerbssprache ist deutsch, das Verfahren ist anonym.
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2.9 Weitere Bearbeitung und Urheberrecht 

Auftragsvergabe durch die Ausloberin

Die Ausloberin wird, wenn die Aufgabe realisiert wird, unter 

Würdigung der Empfehlungen des Preisgerichts, einem der 

Preisträger die für die Umsetzung des Wettbewerbsentwurfs 

notwendigen weiteren Planungsleistungen (mind. Leistungs-

phasen 2 bis 5 Objektplanung Freianlagen gemäß § 39 Abs. 3 

HOAI) übertragen. Die Verfassenden der im Wettbewerb mit 

Preisen prämierten Arbeiten werden als Bietende zu einem 

Verhandlungsverfahren nach VgV eingeladen. Unter Würdi-

gung der Empfehlungen des Preisgerichts wird die Ausloberin 

das Verhandlungsverfahren nach VgV zuerst nur mit dem ers-

ten Preisträger führen. Sollte die Exklusivverhandlung mit der 

oder dem ersten Preisträger*in scheitern, werden die Verhand-

lungen mit allen weiteren Preisträger*innen aufgenommen. 

Teilnehmergemeinschaften aus dem Wettbewerb treten im 

VgV-Verfahren als Bietergemeinschaften auf. Bietergemein-

schaften dürfen nach Abschluss des Wettbewerbs nicht erwei-

tert werden.  

Eignungskriterien

Um für das Verhandlungsverfahren zugelassen zu werden, 

müssen Bieter*innen oder Bietergemeinschaften nach dem 

Abschluss des Wettbewerbs nach Aufforderung der Ausloberin 

Eignungskriterien nachweisen. Preisträger, die die Eignungs-

kriterien nicht fristgerecht nachweisen können, werden nicht 

zum Verhandlungsverfahren eingeladen. Preisträger können 

jedoch im Hinblick auf die nachzuweisende Leistungsfähigkeit 

die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch nehmen 

(Eignungsleihe). Eine Eignungsleihe kann über Subunterneh-

men erfolgen. Folgend benannte Eignungskriterien sind nach-

zuweisen:

1. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung mit De-

ckungssumme für Landschaftsarchitekten über mindestens 

3.000.000 EUR für Personenschäden und 1.000.000 EUR 

für sonstige Schäden.

2. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Namentliche Benennung von mindestens 3 technischen 

Mitarbeiter*innen für Landschaftsarchitektur. Es gilt jeweils 

die Anzahl einschließlich dem Büroinhaber*in / Geschäfts-

führer*in mit abgeschlossenem Studium der Landschafts-

architektur (Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur, Master, Ba-

chelor in Landschaftsarchitektur an einer Universität oder 

Fachhochschule) oder vergleichbarer Abschluss.

Verhandlungsverfahren 

Eine Beurteilungskommission aus Vertreter*innen der Auslo-

berin führt ein Gespräch anhand eines Katalogs über

die Zuschlagskriterien mit einer Wertungsgewichtung der ein-

zelnen Kriterien. Nach dem Abschluss des Wettbewerbs wird 

den Bieter*innen zeitnah der Tag für das Verhandlungsverfah-

ren bekannt gegeben.

Zuschlagskriterien 

Der Auftrag wird an einen Bietenden oder eine Gemeinschaft 

von Bietenden vergeben, der/die alle Eignungskriterien fristge-

recht nachgewiesen hat/haben und der/die die höchste Bewer-

tung nach folgenden Zuschlagskriterien und durch einen Pro-

zentsatz ausgedrückten Gewichtung im Verhandlungsverfahren 

erreicht/erreichen: 

A Platzierung im Wettbewerb                           50 %

1. Platz: 3 Punkte / 2. Platz: 2 Punkte / 3. Platz 1 Punkt

B Projektorganisation und -koordination                          20 %

bis zu 3 Punkte 

C Weiterentwicklung/Eingehen auf Jury-Anregungen        20% 

bis zu 3 Punkte               

D Honorar             10 %

bis zu 3 Punkte 

Das Zuschlagskriterium D „Honorar“ wird wie folgt gewertet: 

Die Höchstpunktzahl (3 Punkte) erhält der/die Bieter*in, der/

die die niedrigsten Kostenansätze nach der HOAI (netto) ins-

gesamt abgegeben hat.

Bei den Zuschlagskriterien A, B,C und D wird die gegebene 

Punktzahl mit dem Wichtungs-Prozentsatz multipliziert. Die 

einzelnen Produkte werden addiert und ergeben die Punktzahl.

2.10 Nachprüfung

Wettbewerbsteilnehmer*innen können von ihnen vermutete 

Verstöße gegen das in der Auslobung festgelegte Verfahren 

oder das Preisgerichtsverfahren bei der Ausloberin rügen. Die 

Rüge muss innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnis des Versto-

ßes bzw. nach Zugang des Preisgerichtsprotokolls bei der 
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Ausloberin eingehen:

Magistrat der Universitätsstadt Marburg

Fachbereich 61 – Stadtplanung und Denkmalschutz

Barfüßerstraße 11

35037 Marburg 

Web: www.marburg.de 

E-Mail: bernd.kintscher@marburg-stadt.de

Im Anwendungsbereich der VgV können sich Wettbewerbsteil-

nehmer*innen zur Nachprüfung vermuteter Verstöße an die 

nachfolgend benannte zuständigen Vergabekammer wenden, 

nachdem bei der Ausloberin fristgerecht Einspruch eingelegt 

wurde:

1. und 2. Vergabekammer bei dem Regierungspräsidium 

Darmstadt

Wilhelminenstraße 1 – 3 (Wilhelminenhaus)

64283 Darmstadt

Deutschland

E-Mail: vergabekammer@rpda.hessen.de

Telefon: +49 (0) 6151 / 12-6603

Es gilt § 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(GWB).

2.11 Verpflichtung der Wettbewerbsteilnehmenden

Mit der Teilnahmebestätigung am Wettbewerbsverfahren er-

kennen die Teilnehmenden die Regularien und Termine des 

Wettbewerbs an und verpflichten sich, im Falle einer Beauftra-

gung durch die Ausloberin die weitere Bearbeitung zu über-

nehmen und durchzuführen.

Sämtliche Unterlagen sind von allen Beteiligten vertraulich zu 

behandeln. Die Veröffentlichung von Wettbewerbsgrundlagen/

-unterlagen bzw. deren Weitergabe an Dritte ist nur über den 

Verfahrensbetreuer zulässig. Zur Wahrung der Anonymität im 

Sinne der RPW 2013 ist jegliche Form der Veröffentlichung 

einer Wettbewerbsarbeit oder von Teilen derselben bis zur 

Erstveröffentlichung durch die Ausloberin unzulässig. Eine 

solche Veröffentlichung vor Abschluss der Preisgerichtssit-

zung führt zwingend zum Ausschluss der betreffenden Arbeit. 

Jede/ Jeder Teilnehmende, Preisrichter*in, Sachverständige, 

Gast und Auftragnehmer*in erklärt sich damit einverstanden, 

dass seine personenbezogenen Daten (Adresse, einschließlich 

der elektronischen Anschriften) für die Dauer und die Zwecke 

dieses Verfahrens in einer elektronischen Datei beim Verfah-

rensbetreuer gespeichert werden.

Eigentum, Rücksendung

Die eingereichten Unterlagen, der mit Preisen und Anerken-

nungen ausgezeichneten Arbeiten, werden Eigentum der Aus-

loberin und werden nicht zurückgeschickt. Nicht prämierte Ar-

beiten werden von der Ausloberin nur auf Anforderung der 

Teilnehmenden, die innerhalb von vier Wochen nach Zugang 

des Protokolls zum Preisgericht eingegangen sein müssen, 

zurückgesandt. Erfolgt keine Anforderung innerhalb dieser 

Frist, erklärt damit der Teilnehmende, auf sein Eigentum an 

den Wettbewerbsunterlagen zu verzichten.

Urheberrechte/Nutzung

Bezüglich des Rechts zur Nutzung der Wettbewerbsarbeiten 

und des Urheberrechtsschutzes der Teilnehmenden gilt § 8 

Abs. 3 RPW 2013. 

Haftung

Die bereitgestellten Informationen in der Auslobung sowie auf 

und in den Planunterlagen wurden durch die Ausloberin sorg-

fältig recherchiert und geprüft. Jedoch wird keine Haftung, Ga-

rantie oder Gewähr dafür übernommen, dass alle Angaben 

vollständig, richtig und in letzter Aktualität zur Verfügung ge-

stellt worden sind.

Bekanntmachung der Ergebnisse

Die Ausloberin wird das Ergebnis des Wettbewerbs unter dem 

Vorbehalt der Prüfung der Teilnahmeberechtigung den Teilneh-

menden durch Übersendung des Protokolls über die Preisge-

richtssitzung unverzüglich mitteilen und der Öffentlichkeit so-

bald als möglich bekannt machen. Außerdem ist eine 

öffentliche Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten vorgsehen. 
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Abb. 2: Blick vom Lutherischen Kirchhof in die Landschaft
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Abb. 3: Stadtsilhoutte Marburg | Quelle: www.hessen-tourismus.de

3.1 Die Stadt Marburg

Die Universitätsstadt Marburg mit rund 77.000 Einwoh-

ner*innen (Stand Dezember 2024) liegt im Norden Mittelhes-

sens und ist Kreisstadt des Landkreises Marburg-Biedenkopf. 

Als Oberzentrum gemäß Landesentwicklungsplan Hessen 

verfügt Marburg über ein breites Angebot zentralörtlicher 

Funktionen – von Behörden und Universität mit Klinikum bis 

zu kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Einrichtungen.

Die Philipps-Universität und der Pharmastandort mit interna-

tional tätigen Unternehmen prägen die Stadt ebenso wie ihre 

Bedeutung als Einkaufs- und Tourismusziel. Die historische 

Altstadt mit ihren zahlreichen denkmalgeschützten Fachwerk-

häusern zu Füßen des Landgrafenschlosses bildet eine einzigar-

tige Kulisse und trägt wesentlich zur Attraktivität der Stadt bei.

3.2 Städtebauliche Rahmenbedingungen

Die historische Oberstadt von Marburg, geprägt durch Schloss 

und Rathaus, bildet den städtebaulichen Kern der Stadt und ist 

das Ergebnis einer über 800-jährigen Stadtentwicklung. Das 

Zusammenspiel von Topographie und historischer Bausub-

stanz – insbesondere die markante Lage des Schlosses – prägt 

das Stadtbild und trägt wesentlich dazu bei, dass sich sowohl 

die Marburger Bürger*innen als auch die Tourist*innen mit der 

Stadt identifizieren.

Als mittelalterlich geprägte Altstadt ist die Oberstadt durch 

eine dichte, mehrgeschossige Bebauung mit nur wenigen 

Freiflächen gekennzeichnet. Im nördlichen Bereich in Richtung 

Schlossberg lockert sich die Bebauung etwas auf und lässt 

Raum für private Grünflächen. Aufgrund der topografischen 

Gegebenheiten ist das Stadtzentrum nicht konzentrisch, son-

dern bandartig angelegt. Es verläuft von Nordosten durch Wet-

tergasse und Barfüßerstraße über den Hanno-Drechsler-Platz 

bis in die Gutenbergstraße.

Die Bebauung besteht überwiegend aus Fachwerkhäusern, die 

im Zuge früherer Stadtsanierungsmaßnahmen größtenteils in 

einem guten baulichen Zustand sind. Einzelne Bereiche weisen 

jedoch weiterhin Sanierungsbedarf auf, wie etwa der Lutheri-

sche Kirchhof. Dessen derzeitige Umgestaltung – basierend auf 

einem Wettbewerbsentwurf – setzt neue gestalterische Maßstä-

be, die auch für zukünftige Entwicklungen in der Oberstadt von 

Bedeutung sind. Die daraus resultierenden Leitlinien wirken di-

rekt auf die Wettergasse und ihr Umfeld und können als Maß-

stab für weitere städtebauliche Eingriffe dienen.

In der Oberstadt befinden sich zentrale Verwaltungsstandorte 

sowie eine Vielzahl an Einzelhandelseinrichtungen und Gastro-

nomiebetrieben. Der Markt bildet den zentralen Anlaufpunkt, in 

den die Hauptachse Barfüßerstraße mündet. Die höchste Kon-

zentration des Einzelhandels findet sich in der Wettergasse 

und Barfüßerstraße. Aufgrund der historischen Gebäudestruk-

turen verfügen die Ladenflächen über schmale Fronten, tiefe 

TEIL 3 - AUSGANGSSITUATION
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Abb. 4: Wettergasse

Grundrisse und insgesamt nur geringe Verkaufsflächen. Süd-

lich der Oberstadt erhöht sich die Konzentration des Einzel-

handels durch die Einkaufszentren „Schlossberg-Center“ und 

„2M Marburg“.

Wettergasse/ Neustadt

Die Wettergasse ist die in nord-südlich verlaufende Hauptach-

se der Marburger Oberstadt und bildet gemeinsam mit der Bar-

füßerstraße das zentrale Rückgrat des innerstädtischen Einzel-

handels. Sie verbindet den Marktplatz mit weiteren wichtigen 

Bereichen der Altstadt. Aufgrund ihrer zentralen Lage kommt 

ihr eine besondere städtebauliche und funktionale Bedeutung 

zu. 

Die städtebauliche Struktur der Wettergasse ist geprägt durch 

eine dichte, kleinteilige Bebauung mit mehrgeschossigen 

Fachwerkhäusern aus unterschiedlichen Epochen. Diese his-

torische Gebäudesubstanz verleiht der Gasse ihren charakte-

ristischen Altstadtcharme und trägt zum stadträumlichen Ge-

samtbild der Oberstadt bei. Der öffentliche Raum ist in seiner 

Breite begrenzt und wird im Wesentlichen durch die histori-

schen Gebäudezeilen gefasst. Dadurch entsteht ein enger 

Straßenraum mit hohem atmosphärischem Wert, der jedoch 

auch funktionale Herausforderungen mit sich bringt. Trotz ge-

stalterischer Mängel verfügt die Wettergasse über eine gut 

durchmischte, kleinteilige Nutzungsstruktur mit vielen inha-

bergeführten Geschäften und Gastronomiebetrieben, die teil-

weise auf eine lange Tradition zurückblicken. Der geringe Leer-

stand, ein hoher Belebungsgrad durch unterschiedliche Nut-

zergruppen sowie die zentrale Lage in der Oberstadt unterstrei-

chen das Entwicklungspotenzial. Als Bestandteil des weitge-

hend verkehrsberuhigten Altstadtbereichs ist die Wettergasse 

als Fußgängerzone dem Fußverkehr vorbehalten. Der öffentli-

che Raum wird vor allem von einer hohen Frequenz an Passan-

ten, touristischen Besuchergruppen sowie Einzelhandelskun-

den geprägt.

Die Oberflächengestaltung der Wettergasse und in ihrer Ver-

längerung Neustadt ist im Vergleich zu vielen anderen Berei-

chen der Oberstadt wenig einladend und deutlich in die Jahre 

gekommen. Der aktuelle Pflasterbelag aus Schlackestein ist 

weder zeitgemäß noch barrierefrei und stellt bei Nässe eine er-

hebliche Rutsch- und Unfallgefahr dar. Trotz ihrer zentralen 

Lage als Eingang zur Oberstadt fehlt es dem öffentlichen Raum 

an Repräsentativität und Aufenthaltsqualität. Die starke Versie-

gelung verhindert bei Starkregen eine Versickerung des Was-

sers, was durch unzureichend abgedichtete Keller zu feuchten 

Hauswänden und nassen Kellerräumen bei Anlieger*innen 

führt. Zusätzlich erschweren fehlende Grünstrukturen, Erho-

lungsorte und Freiflächen das Stadtklima und das Nutzungser-

lebnis. Die geplanten Tiefbauarbeiten an Leitungen bieten je-

doch die Chance zur umfassenden Neugestaltung.
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Im Bereich der Wasserscheide - dem Kreuzungspunkt von 

Wettergasse, Neustadt und Renthof - befand sich früher das 

Stadttor. Die Stelle ist heute durch eine platzartige Aufweitung 

gekennzeichnet. Noch heute sind Reste der alten Stadtmauer 

sichtbar, die bergseits bis hinauf zum Schloss führen. Beson-

ders gut zu erkennen sind sie hinter dem Trinkwasserbrunnen. 

Hinter der Wand des Brunnens liegt ein Kellerraum, der ur-

sprünglich als großes Wasserbecken diente. In dieses Becken 

wurde über eine zwei Kilometer lange Rohrleitung Trinkwasser 

aus einer entfernten Quelle geleitet. Bis zum Jahr 1883 wurde 

das Wasser von hier aus an verschiedene tiefergelegene Brun-

nen im Stadtgebiet verteilt. Heute ist davon noch ein einzelner 

Brunnen erhalten. Der Platz ist heute ein belebter Ort.

In der dem Wettbewerb vorgeschalteten Anlieger*innen- und 

Bürger*innenbeteiligung (vgl. 3.4) gab es Anregungen, die 

Begrünung durch Fassadenbegrünung, Baumstandorte etc. zu 

intensivieren. Kleinere grüne Maßnahmen mit Verschattungs- 

oder Versickerungselementen, wie sie das Klimakonzept Ober-

stadt vorschlägt (zum Beispiel die „Marburger Kiste“), sollen 

den Raum aufwerten und zugleich an die Wetterereignisse an-

passen. 

Zur Verbesserung der Erreichbarkeit und Nutzung wurde eine 

ebene, rutschfeste Oberfläche ohne klassisches Kopfstein-

pflaster vorgeschlagen. Stattdessen sollen lärmmindernde, 

versickerungsfähige Materialien zum Einsatz kommen. 

Des Weiteren wurde angeregt, die Übergänge vor Geschäften 

barrierefrei zu gestalten, sie durch taktile Leitsysteme zu ergän-

zen und mehr Platz zum Be- und Entladen zu schaffen. 

Gleichzeitig wird sich gewünscht, dezentral verteilt Aufent-

haltsbereiche, die als Treffpunkte dienen, sowie konsumfreie 

Ruhezonen zu schaffen.

Barfüßer Tor bis zur Kugelgasse

Das sogenannte Barfüßer „Tor“, das den Straßenzug Barfüßer-

straße verlängert, markierte historisch den westlichen Stadt-

eingang der Marburger Oberstadt. Es bildete einen wichtigen 

Übergang zwischen der dichten Altstadtstruktur und den an-

grenzenden Stadträumen. Heute ist das Tor selbst nicht mehr 

erhalten, der Bereich prägt jedoch weiterhin die stadträumli-

che Wahrnehmung als Schwelle zur Oberstadt. Städtebaulich 

ist das Barfüßer „Tor“ durch eine leichte topografische Aufwei-

tung gekennzeichnet und mündet in die nach Süden abfallende 

Straße „Am Plan”. 

Direkt angrenzend befindet sich die Fakultät für Leibesübungen 

der Philipps-Universität Marburg auf dem Gelände, auf dem 

sich im Mittelalter das Franziskanerkloster befand. Nördlich er-

streckt sich der Schlossberg mit dem Bereich um das Kugel-

herrenkloster, der über die Gehrensgässchen von der Barfüßer-

straße aus erschlossen wird. 

Am westlichen Zugang zur Oberstadt, im Bereich des ehemali-

gen Barfüßer Tors, entsteht durch den Übergang von der klein-

teilig gepflasterten Barfüßerstraße zur asphaltierten Oberfläche 

im Bereich Am Plan ein deutlicher Gestaltungsbruch. Der 

Wechsel vom hochwertigen Kleinsteinpflaster zum funktiona-

len Asphalt unterbricht die gestalterische Kontinuität des his-

torischen Stadtraums und schwächt die räumliche Wirkung 

dieses bedeutenden Eingangsbereichs. Der Ort ist heute vor 

allem funktional geprägt: Eine Bushaltestelle, Längs- und 

Senkrechtparkplätze sowie der fließende Verkehr dominieren 

das Erscheinungsbild und lassen wenig Raum für Aufenthalts-

qualität oder einer stadträumlichen Platzsituation. Trotz seiner 

zentralen Lage als Schwelle zur Oberstadt fehlt es dem Bereich 

an einer klaren gestalterischen Fassung, die seiner histori-

schen Rolle als Stadteingang gerecht wird. Dadurch ergibt sich 

ein offensichtliches Potenzial für eine gestalterische und funk-

tionale Aufwertung, die sowohl den Übergang betont als auch 

die Anschlussfähigkeit an die Oberstadt stärkt. 

Die Ideen und Wünsche der Anlieger*innen und Bürger*innen 

(vgl. 3.4), gehen im Bereich Barfüßer Tor auseinander. Einer-

seits wird geäußert, dass zusätzliche Begrünung nicht auf Kos-

ten bestehender Parkplätze erfolgen sollte, andererseits wird 

im Ersatz von Parkplatzflächen durch Grünzonen gerade eine 

Chance gesehen, die Aufenthaltsqualität zu steigern und den 

Platz zukunftsorientiert zu gestalten.

Abb. 5: Barfüßer Tor
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Barfüßerstraße 

Gemeinsam mit der Wettergasse bildet die Barfüßerstraße das 

zentrale Rückgrat der Marburger Oberstadt. Als belebte Haupt-

einkaufsstraße ist sie geprägt von einer attraktiven historischen 

Baustruktur mit geringem Sanierungsrückstand und wenigen 

Leerständen. Die durchgehende Hauptachse erstreckt sich 

vom zentralen Marktplatz über den Heumarkt bis zum Straßen-

zug „Am Plan“ und mündet schließlich im Bereich des ehema-

ligen Stadteingangs, dem sogenannten „Barfüßer Tor“.

Die Straße wird beidseitig von Fachwerkhäusern gesäumt, de-

ren Erdgeschosse überwiegend gewerblich genutzt werden 

(Einzelhandel, Gastronomie), während die Obergeschosse 

Wohnraum bieten. Die Barfüßerstraße fungiert als multifunkti-

onaler Aufenthaltsraum mit Außengastronomie, Anlieferzonen, 

Verkehrsflächen und Veranstaltungsflächen sowie als beliebter 

Treffpunkt.

Im Zuge vergangener Stadtsanierungsmaßnahmen wurden be-

reits spürbare Verbesserungen hinsichtlich der Aufenthalts-

qualität und der gestalterischen Integration erzielt. Der öffent-

liche Raum präsentiert sich weitgehend gepflegt und aufge-

räumt. Ein grundlegender Sanierungsbedarf besteht daher 

nicht. Dennoch lassen sich punktuell weitere Potenziale für ge-

stalterische und funktionale Optimierungen sowie eine barrie-

reärmere Gestaltung erkennen.

Die gestalterische Qualität der Barfüßerstraße kann als Aus-

gangspunkt und Vorbild für eine einheitliche Gestaltungsspra-

che in der gesamten Oberstadt dienen. Das übergeordnete Ziel 

besteht darin, ein zusammenhängendes und identitätsstiften-

des Gestaltungskonzept für das gesamte Wettbewerbsgebiet 

zu entwickeln.

In der Anlieger*innen- und Bürger*innenbeteiligung (vgl. 3.4) 

wurde der Wunsch nach einer grüneren und klimaangepassten 

Gestaltung nochmals bestätigt. Dabei wurden unter anderem 

Ideen genannt, mehr mit Wasser zu arbeiten und zusätzliche 

Wasserelemente einzubauen, die sowohl für Kühlung als auch 

für Aufenthaltsqualität sorgen. Ebenso wurde der Vorschlag ei-

ner stärkeren Begrünung geäußert, etwa durch bepflanzte Fas-

saden und Dächer. Als Maßnahmen gegen Hitze wurden 

Schattenspender wie Sonnensegel vorgeschlagen. Ergänzend 

wurde der Einsatz von Pollern angeregt, um den Verkehr zu be-

ruhigen und die Sicherheit sowie die Aufenthaltsqualität für 

Fußgänger*innen zu erhöhen.

Schuhmarkt

Der Schuhmarkt liegt östlich des Marktplatzes und umschließt 

das Kilian-Gebäude, die ehemalige Kiliankapelle. Historisch 

diente er als Friedhof, weshalb bei Umgestaltungen mögliche 

archäologische Funde zu berücksichtigen sind. Trotz seiner 

Bedeutung als einer der wenigen Plätze in der Oberstadt weist 

der Schuhmarkt deutliche Gestaltungsdefizite auf: Ein sanie-

rungsbedürftiger Belag, fehlende Sitzmöglichkeiten, unklare 

Nutzungszonen und eine mangelnde Begrünung mindern die 

Aufenthaltsqualität.

In der vorgeschalteten Beteiligung (vgl. 3.4) wurde nochmals 

bestätigt, dass sich die Bürger*innen eine Aufwertung durch 

mehr Begrünung vorstellen können.  Darüber hinaus wurde der 

Wunsch nach Ruhezonen ohne Konsumzwang geäußert: Orte, 

an denen man sich aufhalten, verweilen und erholen kann, 

ohne ein Café oder eine Gaststätte besuchen zu müssen.

Abb. 6: Barfüßerstraße

Abb. 7: Schuhmarkt
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3.3 Historische Entwicklung und Denkmalschutz

Das Wettbewerbsgebiet in seiner Gesamtheit ist eine Ge-

samtanlage gemäß Hessischem Denkmalschutzgesetz. Das 

Groß der bestehenden Gebäude sind zudem als Einzelkultur-

denkmäler geschützt. Die historische Struktur und die hohe 

Anzahl an Denkmälern bedarf eine besondere Berücksichti-

gung bei der Umgestaltung. Das Gebiet ist dicht und ge-

schlossen bebaut, somit ergeben sich klar definierte, meist 

gepflasterte Straßenräume sowie schmalere, teilweise sehr 

enge historisch gewachsene Fußwege durch und zwischen 

den Blöcken hindurch. 

Das erste Barfüßer Tor als Zutrittspforte zur Marburger Altstadt, 

heute ablesbar als Sandsteinintarsie im Verkehrsraum auf 

Höhe des Gebäude Barfüßerstraße 27, bildete zugleich den 

westlichen Abschluss der 1. Stadtmauer um 1180. Dieser Teil 

der Stadtmauer erstreckte sich vom unteren Schlosstor bis 

zum Hundsturm an der Untergasse und verlief dann weiter öst-

lich bis zum Lahntor. Vom Stadttor führte die Barfüßer Gasse 

über den Kornmarkt bis zum Marktplatz und weiter in nördli-

cher Richtung zur Wettergasse, dort endete die Erschließung 

zunächst. Erst ca. 1260 entstand die „Neustadt“ als nordöstli-

che Stadterweiterung mit städtebaulicher Hinwendung zur im 

Bau befindlichen Elisabethkirche.

Diese historische hangparallele Achse, die man sich im Mit-

telalter eher als unzureichend befestigten breiteren Pfad oder 

Karrenweg vorstellen muss, verband die ersten Siedlungsfle-

cken innerhalb des umwehrten Bereichs. Neben der Untergas-

se und der Rittergasse hatte sie im Erreichen des Marktes be-

sondere Bedeutung und sicherte auch die Belüftung der Alt-

stadt. Die Bebauung am Markt, Kornmarkt, Hofstatt und rund 

um den Kilian, das älteste Kirchengebäude, sind die Keimzel-

len der Marburger Stadtentwicklung. Hier standen Fachwerk-

häuser in enger Bebauung in hoher handwerklicher Qualität 

und hochwertiger Ausstattung, jedoch fanden sich auch einfa-

chere Gebäude, die die damalige Bandbreite der Bevölke-

rungsstände und Handwerkszünfte widerspiegelten.

Um 1235 wurde im Zuge der westlichen Stadterweiterung eine 

vorgelagerte 2. Stadtmauer und somit ein neues Barfüßer Tor 

errichtet. Dies ist ungefähr deckungsgleich mit dem westli-

chen Auftakt des Wettbewerbsgebiet.

Große Einschnitte brachten die teils verheerenden Stadtbrän-

de, weniger der im Jahre 1261, vielmehr der große Brand in 

1319, dem wesentliche Teile der Altstadt zum Opfer fielen. Das 

heute in Teilen rekonstruierte gotische Fachwerkgebäude 

Hirschberg 13 aus 1321 kündet vom Wiederaufbau. Auch wer-

den die Abstände der Baufluchten zueinander vergrößert, um 

den Brandüberschlag zu reduzieren.

Dem Erstarken der Bürgerschaft trägt das zwischen 1510 und 

1526 errichtete Rathaus am Markt Rechnung, welches dessen 

südlichen baulichen Abschluss bildet. Folgend gründet Land-

graf Philipp der Großmütige die hessische Landesuniversität, 

sie übernimmt die Räumlichkeiten und Einkünfte der drei auf-

gehobenen Stadtklöster und verfestigt die Nutzungsdichte in 

der Altstadt.

Während dieser Zeitläufe bleibt die verkehrliche Erschlie-

ßungsstruktur der Achse Barfüßer Tor bis Wettergasse weitge-

hend unverändert. Neben der für Reiter und Fuhrwerke bereits 

zuvor schlosswärts gepflasterten Gassen Hirschberg, Rittergas-

se und Schlossberg (heutige Landgraf-Philipp-Straße) erhalten 

auch die vorgenannten Gassen verbesserte Oberflächen.

Abb. 8: Straßenansicht Mitte 20. Jhd. Barfüßer Tor

Abb. 9: Straßenansicht Neustadt 1929
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Der ab Anfang der 1970er Jahre durch eine aufgeklärte und 

aktive Studentenschaft, folglich angeregte Stadtgesellschaft 

und Politik, verhinderte flächige Abriss weiter Teile der Altstadt 

vollzog sich in vorbildlicher Weise gewandelt in der bundes-

weit beachteten Stadtsanierung der folgenden drei Jahrzehnte. 

Neben der denkmalgerechten Sanierung der Gebäudesubstanz 

ist vor allem die bewohnerfreundliche Sozialplanung erwäh-

nenswert. Einherging – nach umfangreicher Datenerhebung, 

-analyse und Bürgerbeteiligung – eine Stärkung insbesondere 

der Wohnfunktion durch Schutz dieser Nutzung vorbehaltener 

Bereiche, zudem der Förderung mehrpersonengeeigneter 

Wohneinheiten und Fixierung gewerblicher Nutzungen auf die 

Erdgeschosse. Rückwärtige stark verdichtete Bereiche wurden 

entkernt und zugunsten von nutzbaren Innenhöfen und Gärten 

neu zugeordnet. Zuvor war die Nutzungsstruktur der Altstadt 

maßgeblich durch eine überalterte Eigentümerschaft und mie-

tende Studierende geprägt, eine Mischung der Bevölkerung 

kaum mehr existent. Somit waren über Jahrzehnte Reinvestiti-

onen in die Substanz unterblieben und konnten erst durch den 

massiven Einsatz von Städtebaufördermitteln angeschoben 

werden.

Nachfolgend wurden nach und nach auch die Verkehrsflächen, 

nicht nur dieser Achse, als Einbahnverkehr mit einer altstadt-

gerechten Neugestaltung der Oberflächen versehen und beru-

higt, ebenfalls die Parkmöglichkeiten weitgehend reduziert.

Die gesamte Marburger Altstadt ist heute denkmalgeschützt, 

der Großteil der Gebäude sind Einzelkulturdenkmale, die übri-

gen Bestandteil der Gesamtanlage.

Insofern steht die Intention der Wettbewerbsauslobung für die 

Neuinterpretation der Verkehrsräume durchaus in historischer 

Kontinuität einer steten Anpassung und Verbesserung an die 

zeitgenössischen Lebensbedingungen der dort wohnhaften als 

auch die Altstadt als Lebensraum nutzenden externen Bevölke-

rung. Ziel des städtebaulichen Denkmalschutzes ist genau die-

se Transformation, die denkmalgeschützte Altstadt zukunfts-

tauglich für weitere Generationen und Ansprüche bei schonen-

dem Umgang mit der Bausubstanz fortzuentwickeln. (Klöck, 

2025)

Einzeldenkmal

Gesamtensemble 

Abb. 10: Denkmalschutz
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3.4 Planung / Maßnahmen im Wettbewerbsgebiet 

und Umfeld

Nachdem das ISEK für die Marburger Oberstadt 2021 fertigge-

stellt wurde, sind bereits vereinzelte Projekte innerhalb bzw. 

nahe des Wettbewerbsgebiets in die Wege geleitet worden 

bzw. stehen in näherer Zukunft vor einer Umsetzung. In den fol-

genden Absätzen werden daher diejenigen Projekte beschrie-

ben, die räumlich in der Nähe des Wettbewerbsgebiets liegen 

und einen direkten bzw. indirekten Einfluss auf die Wettbe-

werbsaufgabe haben.

ISEK 2021: Lebendige südwestliche Oberstadt Marburg

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept wurde 2021 als zen-

trale Grundlage für die künftige Entwicklung der südwestlichen 

Oberstadt erarbeitet. Der Teilbereich Stadtbalkon ist ein 

Schlüsselprojekt, von dessen Umgestaltung vielfältige Impul-

se für die Oberstadt ausgehen. Im Rahmen der Erstellung des 

ISEKS wurden Perspektiven sowohl für konkrete Vorhaben wie 

der Umgestaltung des Kirchhofes als auch für die Entwicklung 

der Oberstadt in Gänze gedacht. Parallel zum ISEK wurde das 

Zukunftskonzept Oberstadt erstellt, das einen breiten Beteili-

gungs- und Bürgerdialog beinhaltete. 

Wettbewerbsverfahren Lutherischer Kirchhof und We-

genetz

Mit dem 2024 erfolgreich durchgeführten Wettbewerb „Klima-

gerechte Neugestaltung Stadtbalkon Marburg“ Lutherischer 

Kirchhof und Wegenetz Kugelgasse/ Rübenstein/ Jakobsgasse 

wurde das Pilotprojekt für die Klimagerechte Weiterentwicklung 

der Marburger Oberstadt auf den Weg gebracht. 

Der Lutherische Kirchhof in der Oberstadt Marburg zeichnet 

sich als beliebter Treffpunkt für die Bürgerschaft sowie als Ver-

anstaltungsort aus. Aufgrund seiner besonderen Bedeutung 

planen der Magistrat der Universitätsstadt Marburg und die 

Evangelische Kirche (als Eigentümerin des Kirchhofs) derzeit 

dessen Neugestaltung.  Mithilfe der erfolgreich eingeworbenen 

Fördermittel aus dem Klimakontingent Hessen wird eine um-

fassende Sanierung und klimagerechte Gestaltung des öffentli-

chen Raums um und auf dem Lutherischen Kirchhof erfolgen. 

Hierzu wurde ein freiraumplanerischer Wettbewerb ausgelobt. 

Das Ergebnis ist ein freiraumplanerischer Entwurf, der zeigt, 

wie der Lutherische Kirchhof und das Wegenetz in Zukunft ge-

staltet und genutzt werden können. Die Ergebnisse des Wett-

bewerbs sind Teil dieser Anlage und haben ebenfalls orientie-

renden Charakter.

Fachgutachten Klimaanpassung (bgmr, 2024)

Das Fachgutachten Klimaanpassung für die Marburger Ober-

stadt bietet eine integrierte Betrachtung der Klimaanpassungs-

maßnahmen mit den Vorhaben zur Weiterentwicklung des öf-

fentlichen Raums. Damit bietet das Klimaanpassungskonzept 

auch eine wichtige Grundlage für die Wettbewerbsaufgabe und 

wird als vertiefendes Dokument mit den Wettbewerbsunterla-

Abb. 11: Siegerentwurf Lutherischer Kirchhof, bbz Berlin 



Teil 4 - Ausgangssituation 23

gen zur Verfügung gestellt (s. Wettbewerbsunterlagen Nr. 13).

Beteiligungsprozess „Wir gestalten unsere Hauptwege-

der Oberstadt “

Im Rahmen der Wettbewerbsvorbereitung wurde von Mai bis 

Juli 2025 ein Beteiligungsprozess durchgeführt. Auf analogen 

und digitalen Formaten konnten die Teilnehmenden Ihre Wün-

sche, Bedenken und Ziele für die Umgestaltung des Wettbe-

werbsgebiet äußern. Allgemein wird die hohe Identifikation mit 

dem Ort deutlich sowie ein hohes Entwicklungspotential hin zu 

einem grüneren Aufenthalts- und Begegnungsort gewünscht. 

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten – wie teilweise enge 

Straßen und eine allgemein hohe Versiegelung der Stadt – 

wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger mehr Pflege sowie 

die Schaffung neuer Grünflächen mit sauberen Sitzgelegenhei-

ten und Wasserspielen. Zudem wurde mehr Barrierefreiheit ge-

wünscht, bspw. in Form von ebenem und rutschfestem Pflas-

ter.

Im Rahmen der Auswertung konnten vier zentrale Themenclus-

ter identifiziert werden, in denen sich die auf den folgenden 

Seiten zusammengefassten Äußerungen bewegen:

1. Verkehr & Erreichbarkeit

2. Barrierefreiheit

3. Aufenthaltsqualität & soziale Infrastruktur

4. Sicherheit & Ordnung

Innerhalb dieser Themenbereiche treten Zielkonflikte auf, die in 

der Erarbeitung des Wettbewerbs besondere Beachtung finden 

sollten. Dazu zählen insbesondere:

• Parken vs. Autofreiheit: Sowohl Anlieger*innen als auch 

Besucher*innen fordern einerseits Stellplätze (z.B. Kurz-

zeit- oder Handwerkerparken), zugleich wird ein stärker 

verkehrsberuhigtes, fußläufiges Quartier gewünscht.

• Denkmalschutz / Pflasterung vs. Barrierefreiheit und 

Lärmemissionen: Das Kopfstein- bzw. Schlackestein-

pflaster ist identitätsstiftend, verursacht aber Rutsch- und 

Stolperrisiken, erschwert Mobilitätshilfen und begünstigt 

Roll- und Trittschall. Ein denkmalgerechter, aber barriere-

ärmerer und leiserer Belag ist notwendig.

• Klimaanpassung / Begrünung vs. Nutzungszonen für Ge-

schäfte und Anlieferung: Wunsch nach Bäumen, Entsie-

gelung und Schattenelementen trifft auf knappen Stra-

ßenraum, den Gastronomie, Lieferverkehr und Außengas-

tronomie gleichermaßen beanspruchen. Flächenkonkur-

renz macht Prioritätensetzung unumgänglich.

• Lebendige Kneipen- & Veranstaltungsszene vs. Nachtru-

he, Ordnung & Sauberkeit: Die historische Kneipenland-

schaft wird als Stärke gesehen, zugleich beklagen Anlie-

ger*innen nächtliche Lärmbelästigung, Schmutz und for-

dern stärkere Kontrolle. Dieses Spannungsfeld berührt 

sowohl das Sicherheits- wie das Aufenthaltsthema.

Die Ergebnisse sind in der Dokumentation zusammengefasst, 

s. Anlage 11. 

Beteiligung Einzelhandelskonzept   

Im Rahmen des Einzelhandelskonzepts der CIMA, das in die-

sem Jahr erstellt wurde, wurden eine Online-Befragung, ein 

Workshop mit der Stadtgesellschaft sowie Hintergrundgesprä-

che mit lokalen Expert*innen durchgeführt, die der Analyse 

des Marburger Einzelhandels und der Innenstadtentwicklung 

dienten. 

An der zwischen dem 8. April und dem 31. Mai 2025 durchge-

führten Befragung nahmen 1.233 Personen teil. Abgefragt wur-

den vor allem das Einkaufsverhalten, die Nutzung verschiede-

ner Angebotsformen sowie die Wahrnehmung und Bewertung 

der Innenstadt.

Die Ergebnisse zeigen die Stärken und Schwächen des Einzel-

handels auf und liefern wichtige Hinweise für Verbesserungen, 

die Optimierung des Angebots und die künftige Ausrichtung 

des Standort- und Sortimentskonzepts. 

Einige für das Wettbewerbsgebiet relevante Ergebnisse sind 

hier zusammengefasst.

Die Oberstadt ist die große Stärke Marburgs und macht den 

Charme der Stadt aus. Die historischen Gebäude, das urbane 

Flair, das studentische Leben und das vielfältige, spezielle An-

gebot ergänzen sich sehr gut. 

Die meisten Befragten kaufen regelmäßig in Marburg ein. Ein 

Großteil von ihnen weicht jedoch aufgrund attraktiverer Alter-
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nativen, einer begrenzten Angebotsvielfalt oder des Online-

Shoppings aus. Sie wünschen sich eine bessere Erreichbarkeit 

und ein vielfältigeres Angebot. Die Marburger Oberstadt wird 

vor allem zum Einkaufen und für die Gastronomie besucht. Ne-

ben dem Handel erfüllt sie wichtige Funktionen als sozialer 

Treffpunkt, Dienstleistungs- und Arbeitsort. Sie steht jedoch 

zunehmend unter Konkurrenzdruck durch den Online-Handel.

Häufig genannte Defizite sind fehlende Bäume und Grünflä-

chen, mangelnde Pflege sowie zu wenige öffentliche Toiletten. 

Im Bereich Sicherheit und Sauberkeit überwiegen die negati-

ven Rückmeldungen. In einigen Bereichen der Innenstadt, wie 

der Oberstadt, dem Pilgrimstein und den Lahntreppen, fühlen 

sich einige Teilnehmende abends unsicher. Dies liegt unter 

anderem an der schlechten Beleuchtung und den ungepflegten 

Anlagen. Zusätzlich werden die Verkehrsrisiken, insbesondere 

für Radfahrende, kritisiert. Beim Thema Barrierefreiheit ist die 

Oberstadt für mobilitätseingeschränkte Personen aufgrund des 

Kopfsteinpflasters und der steilen Wege nur schwer zugäng-

lich.  Es wurden unter anderem Wünsche wie weitere Aufzüge, 

besser markierte Stufenkanten, mehr Sauberkeit und Beleuch-

tung sowie sinnvolle Lösungen für den Lieferverkehr geäußert.

Am Plan 3 und Universitätsstraße Machbarkeitsstudie

Ziel der Studie ist die Prüfung der Machbarkeit einer durchge-

henden öffentlichen Dienstleistungs- und Verwaltungsachse 

zwischen dem denkmalgeschützten Bauamt (Barfüßerstraße 

11), dem Gebäude Am Plan 3 und einem neu zu planenden 

Stadthaus in der Universitätsstraße. Damit sollen die Verwal-

tungsfunktionen der Oberstadt gestärkt und eine attraktive und 

bedarfsgerechte Nutzung entwickelt werden.

Untersucht werden verschiedene Varianten für die Nutzun-

gen Volkshochschule, Bibliothek, Bauamt und Oberstadtauf-

zug. Ergänzend können eine öffentliche Anlaufstelle (z. B. Bür-

gerbüro oder Sparkassenfiliale) sowie Wohnen oder neue 

Wohnformen integriert werden. Der Gebäudekomplex Bauam-

t/Am Plan 3/Universitätsstraße soll einen barrierefreien, öffent-

lichen Zugang zum westlichen Teil der Oberstadt schaffen und 

wirkt sich demnach auf das angrenzende Wettbewerbsgebiet 

aus. Ein zentrales Element ist ein neuer Oberstadtaufzug mit 

Treppenanlage, der in eine klimagerechte Freiraumgestaltung 

mit einladenden Auftaktplätzen an der Universitätsstraße und 

Am Plan eingebunden ist.

Auf Basis der Ergebnisse ist ein städtebaulich-freiräumlicher 

Wettbewerb für den Gesamtbereich vorgesehen.

Im Juni 2025 ging der Auftrag an die Bietergemeinschaft ebe-

ne 4 / Schulze Berger / f5+.

3.5 Nutzung und Gestaltung im Bestand

Wettergasse / Neustadt

Die Erdgeschosszonen der belebten Fußgängerzone (Wetter-

gasse / Neustadt) werden überwiegend durch den Einzelhan-

del genutzt und durch Gastronomiebetriebe mit intensiver Vor-

zonennutzung sowie verschiedene Dienstleistungsangebote 

ergänzt. Es gibt keine Leerstände, was auf eine stabile und at-

traktive Nutzungslage hinweist.

Die Vorzonen der Gebäude werden vielfach von Gastronomie-

betrieben genutzt. Insgesamt gibt es zehn Vorzonen (Flächen 

von ca. 2–4 m): Steinweg 1, 2 und 2/1/2; Neustadt 5 und 25; 

Wettergasse 1, 14, 16, 38 und 43. Durch Außensitzbereiche 

tragen sie zur Belebung des Straßenraums bei. Ein beliebter 

und prägender Treffpunkt ist dabei die Eisdiele Venezia (Wetter-

gasse 43). 

Insgesamt zeichnet sich die Wettergasse durch ihre klare 

Struktur, ihre intensive Nutzung und ihre lebendige, fußgänger-

freundliche Gestaltung aus.

Barfüßer Tor bis zur Kugelgasse 

Das Barfüßer Tor wird derzeit überwiegend als Verkehrs- und 

Transitraum genutzt. Es verfügt über eine Bushaltestelle, Linie 

10 (Marburg Hauptbahnhof - Schloss). An der nördlichen Hal-

testelle (Richtung Schloss) befindet sich eine Sitzbank. An der 

südlichen Haltestelle (Richtung Hauptbahnhof) sind teilweise 

im Boden versenkte Glascontainer vorhanden. Die Aufenthalts-

qualität sowie die stadträumliche Identität und Gestaltung sind 

gering. Der Bereich wird als Durchgangsraum genutzt und bil-

det zugleich eine räumliche Schwelle zur Oberstadt. Historisch 

markiert er den westlichen Zugang der Innenstadt, der aktuell 

nicht sichtbar wird.

Teile der Philipps-Universität Marburg und das Marburger 

Bauamt prägen den Teilraum mit ihrem erhöhten Besucherver-

kehr. Auch Gastronomie und Einzelhandel (Barfüßerstraße 7, 

8, 9, 9a, 10 und 11) mit belebten Vorzonen prägen den Raum.  

Am Barfüßer Tor befinden sich elf Pkw-Stellplätze (davon zwei 

behindertengerechte Stellplätze) als Längs- und Senkrechtpar-

ken. Eine Stellplatzfläche für ca. acht Motorräder oder Roller 

ist ebenfalls ausgewiesen. Außerdem sind zwei E-Ladesäulen 

der Marburger Stadtwerke vorhanden. Östlich der Pkw-Stell-



Abb. 12: Nutzungsschema, Bestand
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